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Besondere Bedingung         UV000011 
Bergung und Transport 

1. Such-/Rettungs- und Bergeaktionen 
umfassen das Suchen nach der versicherten Person, ihre Bergung und ihr Transport bis zur 
nächsten befahrbaren Straße oder bis zum dem Unfallort nächstgelegenen Spital. 
Wir leisten Kostenersatz im Falle von Berg- oder See-/Wassernot und nach Unfall/Unfalltod. 
Wir ersetzen die Kosten eines Hubschraubereinsatzes nach einem Unfall 

− in Ausübung von Sport und Touristik, oder 

− wenn keine Leistung für Hubschrauberkosten durch einen Sozialversicherungsträger erfolgt. 
Bei einer Versicherungssumme für „Berge- und Transportkosten“ von mindestens EUR 10.000,– 
werden die Kosten eines Hubschraubereinsatzes in voller Höhe bezahlt. 
 
Bergnot liegt vor, wenn die versicherte Person in alpinem Gelände durch dafür typische Gefahren 
(z.B. Lawine, Steinschlag, Wettersturz, Verlust der Orientierung) in eine Zwangs- oder Notlage 
gerät. 
See-/Wassernot liegt vor, wenn die versicherte Person durch außergewöhnliche Wassermassen 
(z.B. Überschwemmung, Sturmflut) oder außergewöhnliche Wetterverhältnisse (z.B. Sturm, 
Unwetter) während des Aufenthalts auf Wasserflächen in eine Zwangs- oder Notlage gerät. 

2. Verletztentransport 
a) zur Behandlung durch einen Arzt oder im Krankenhaus, wenn die versicherte Person diese nicht 

aus eigener Kraft aufsuchen kann; 
b) von der Unfallstelle bzw. dem Krankenhaus, in das die versicherte Person nach dem Unfall 

gebracht wurde, an ihren Wohnort bzw. zum nächstgelegenen Krankenhaus, wenn die versicherte 
Person außerhalb des Wohnsitzes verunfallt ist; 

c) zusätzlich versichert ist auch der medizinisch notwendige Transport von einem Krankenhaus in 
ein anderes Krankenhaus. 

Nach einem Unfall organisieren wir den Verletztentransport und leisten Kostenersatz bis zur 
Versicherungssumme für konzessionierte Transportunternehmen (auch Krankenwagen, 
Krankentaxi) und öffentliche Verkehrsmittel. 

3. Nottransport aus dem Ausland nach Österreich 
Die Kosten eines medizinisch begründeten und ärztlich angeordneten Nottransports werden von 
uns ersetzt – bei Organisation über unsere Notfallnummer in voller Höhe. 
Medizinisch begründet ist ein Nottransport, wenn eine lebensbedrohende Unfallverletzung vorliegt 
oder die ärztliche Versorgung im Ausland unzureichend ist. 

4. Überführung der versicherten Person an ihren letzten Wohnort in Österreich 
Nach Unfalltod ersetzen wir die Kosten der Überführung – bei Organisation über unsere 
Notfallnummer in voller Höhe. 

Hinweise zum Versicherungsschutz für „Berge- und Transportkosten“: 

Voraussetzungen für den Kostenersatz 
Wir ersetzen nachgewiesene Kosten, die innerhalb von 4 Jahren (bei versicherten Personen bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr innerhalb von 5 Jahren) vom Unfalltag an gerechnet entstehen. 
Wir ersetzen Kosten 

− zu 100% abzüglich der Vergütung durch einen Sozialversicherungsträger (Voreinreichung); 

− zu 70%, wenn keine Voreinreichung bei einem Sozialversicherungsträger erfolgt. 

Wir ersetzen keine Kosten, soweit von einem sonstigen Leistungsträger Ersatz zu leisten ist oder 
geleistet wurde. 
Wir ersetzen jedoch Kosten, wenn Ersatzansprüche aus einer bei unserem Unternehmen 
abgeschlossenen Krankenversicherung bestehen. 

Grundlage für den Kostenersatz 
Die für „Berge- und Transportkosten“ vereinbarte Versicherungssumme steht einmal pro 
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Versicherungsfall zur Verfügung. Alle oben beschriebenen Kostenersätze werden– sofern nichts 
anderes bestimmt ist – bis zur Höhe der Versicherungssumme erbracht. 

Verzicht auf Leistungskürzung 
Bei Leistungen für Bergung und Transport wird Artikel 6, Punkt 2 AUVB 2024 (Verminderung der 
Leistung aufgrund Mitwirkung von Krankheit/Gebrechen) nicht angewendet. 

Wertsicherung des Kostenersatzes 
Die Prämie und die Versicherungssumme für „Bergung und Transport“ sind wertgesichert.  

Zur Festsetzung der erforderlichen Anpassung werden von uns laufend die der letzten Tarifkalkulation 
zugrunde liegenden Rechnungsbeträge (rechnungsmäßiger Schaden) mit den zu erwartenden 
Rechnungsbeträgen (tatsächlich angefallener Schaden zuzüglich feststellbarer Kostenerhöhung bzw. 
Kostensenkung) verglichen.  

Ergibt dieser Vergleich eine Änderung, werden Prämie und Versicherungssumme im Ausmaß der 
festgestellten Änderung angepasst. 
Wir werden Ihnen in diesem Fall eine Neufassung der Polizze mit der geänderten Prämie und der 
geänderten Versicherungssumme übermitteln. Zugleich mit der Polizze werden wir Sie über Ihr 
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen informieren, die mit der Erhebung des Widerspruchs bzw. mit 
dessen Unterlassung verbunden sind. Sie sind berechtigt, innerhalb eines Monats nach Erhalt der 
Polizze der Wertanpassung zu widersprechen. Bei fristgerechtem Widerspruch verändert sich die 
Versicherungssumme in dem Verhältnis, in dem sich die Prämie durch die Wertanpassung verändert 
hätte.  
Widersprechen Sie nicht fristgerecht der Wertanpassung, gilt die Umstellung auf die geänderte Prämie 
und die geänderte Versicherungssumme als genehmigt.  


